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1. Auftraggeber / Kunde
(Bitte vollständig ausfüllen!)

 Herr  Frau  Familie  Firma 

Name Vorname 

Straße Hausnummer 

Postleitzahl Ort 

Geburtsdatum Telefon 

E-Mail

2. Verbrauchsstelle (unterbrechbare Verbrauchseinrichtung)
(nur ausfüllen, wenn abweichend von Adresse des Auftraggebers) 

Straße Hausnummer 

Postleitzahl Ort 

3. Rechnungsanschrift
(nur ausfüllen, wenn abweichend von Adresse des Auftraggebers) 

Name Vorname 

Straße Hausnummer 

Postleitzahl Ort 

4. Gewünschtes Stromprodukt

Rudi-Therm (Strombezug in der Hochtarifzeit außerhalb der
Sperrzeiten und in den Nachtstunden) 

Rudi-Therm-Komfort (Nachlass bereits enthalten,  
keine Rabattierung über das RudolstadtCard-System möglich) 

Rudi-Nachtstrom (Strombezug in den Nachtstunden von 
22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 

Rudi-Nachtstrom-Komfort (Nachlass bereits enthalten,  
keine Rabattierung über das RudolstadtCard-System möglich) 

5. Vertragsinhalt und Vertragslaufzeit

Der Vertrag umfasst Energielieferung einschließlich Netznutzung 
sowie Messung, sog. „kombinierter Vertrag“. Die Messung wird für die 
EVR durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber durchgeführt.  

Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate (Grundlaufzeit). Sie verlängert 
sich jeweils um weitere drei Monate, wenn der Vertrag nicht mit einer 
Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt wird. 

6. Strompreis und Preisanpassung

Die Preise ergeben sich aus dem beigefügten Preisblatt. 

Preisanpassungen erfolgen gemäß Ziff. 4 der beigefügten Allgemeinen 
Vertragsbedingungen. 

7. Gewünschter Lieferbeginn
(bitte ankreuzen oder eintragen) 

Nächstmöglicher Termin oder  
Datum des Lieferbeginns 

Bitte beachten Sie zum Lieferbeginn Ziffer 3.1. der anliegenden 
Allgemeinen Vertragsbedingungen. 

8. Verwendungszweck

Für welche Zwecke wird die Stromlieferung überwiegend verwendet? 

für den Betrieb einer Wärmepumpe 

für sonstige Anlage:   

9. Stromzähler und Verbrauch

Stromzählernummer 

Zählerstand HT (Hochtarif) Zählerstand NT (Niedertarif) 

Datum der Ablesung 

Voraussichtlicher Jahresstromverbrauch oder Vorjahres-Stromverbrauch in kWh 

10. Bisherige Stromversorgung

Ich beziehe bisher für die Verbrauchsstelle 

keinen Strom (Neuanmeldung) 

Strom von der EVR    
Kundennummer  

Strom von: 

Name des bisherigen Stromlieferanten  Kundennummer  

Ich habe meinen Vertrag beim bisherigen Stromlieferanten 
bereits selbst gekündigt. 

Auftrag für die Lieferung von Strom 
einschließlich Messung: 

 Sonderprodukt Rudi-Therm/Nachtstrom 
(für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen)
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Exemplar für EVR 

Energieversorgung Rudolstadt GmbH Tel. 03672 444-0 
Oststraße 18 Fax 03672 444-212 
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Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Werner Pods Gläubiger-ID: 
Vors. Aufsichtsrat: Dipl.-Ök. Jörg Reichl DE26EVR00000538530 
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11. Abrechnung 

Die Abrechnung des Verbrauchs findet grundsätzlich einmal jährlich 
statt. Die Kosten der jährlichen Abrechnung sind im Grundpreis 
enthalten. Für jede zusätzliche Abrechnung wird eine Kostenpau-
schale von 7,50 € (inkl. Umsatzsteuer, derzeit 19 %) erhoben. 

Bitte geben Sie nachfolgend an, in welchem Turnus Sie Ihre Ab-
rechnung wünschen: 

 Jährlich (pro Jahr: 1 Abrechnung); kostenfrei 

 Halbjährlich (pro Jahr: 2 Abrechnungen);  
kostenpflichtige Zusatzleistung 

 Vierteljährlich (pro Jahr: 4 Abrechnungen);  
kostenpflichtige Zusatzleistung 

 Monatlich (pro Jahr: 12 Abrechnungen, keine Abschläge); 
kostenpflichtige Zusatzleistung 

Bitte beachten Sie, dass ein kürzerer Abrechnungsturnus in 
Monaten mit höherem Verbrauch zu deutlich höheren Abschlä-
gen führt.  
 
Sollte keine Wahl getroffen werden, so erfolgt die jährliche Abrech-
nung. 

12. SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich die Energieversorgung Rudolstadt GmbH 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Energieversor-
gung Rudolstadt GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. 

  
Name des Kontoinhabers 

  
Name Geldinstitut  

DE  
IBAN  BIC 

   

 Datum Unterschrift des Kontoinhabers zwingend erforderlich 

 

 Das bereits erteilte SEPA-Lastschriftmandat darf  
weitergeführt werden. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE26EVR00000538530 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

13. Auftragserteilung 

Ich beauftrage die Energieversorgung Rudolstadt GmbH zu deren 
beigefügten Allgemeinen Vertragsbedingungen und zu den im 
Preisblatt genannten Konditionen die oben genannte Verbrauchs-
stelle mit Strom zu beliefern. Soweit in dieser Vereinbarung nichts 
Abweichendes bestimmt ist, gelten ergänzend die StromGVV sowie 
die Ergänzenden Bedingungen. 

14. Vollmacht 

Gleichzeitig bevollmächtige ich die Energieversorgung Rudolstadt 
GmbH, den für die Verbrauchsstelle eventuell bestehenden Strom-
liefervertrag zu kündigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den diesen Vertrag zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertrags-
schlusses. 

Um Ihr Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Energie-
versorgung Rudolstadt GmbH, Oststraße 18, 07407 Rudolstadt, 
Tel.: 03672 444-0, Fax: 03672 444-212, info@ev-rudolstadt.de, 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Musterwiderrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzah-
lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berech-
net. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen 
von Strom während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Aus-
übung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unter-
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 

 
Ich möchte auch in Zukunft über aktuelle, interessante Angebote 
und günstige Produkte zur Strom- und Erdgaslieferung sowie über 
Produkte im Bereich der Energieberatung bzw. Energieeffizienz von 
der EVR informiert werden. 
Bitte informieren Sie mich per 

□ E-Mail 

□ Telefon. 

Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. 
 
 
Ich bin berechtigt, der Nutzung meiner Daten zum Zwecke der Wer-
bung oder Marktforschung jederzeit gegenüber der EVR zu wider-
sprechen. 

Anlagen: - Preisblatt Rudi-Therm/Nachtstrom 
 - Allgemeine Vertragsbedingungen  
 - StromGVV 
 - Ergänzende Bedingungen 
 - Musterwiderrufsformular 
 - Datenschutzerklärung 
 

 

   

 Datum Unterschrift des Auftraggebers 
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1. Auftraggeber / Kunde 
(Bitte vollständig ausfüllen!) 

 Herr  Frau  Familie  Firma 

    

Name Vorname 

    

Straße Hausnummer  

    

Postleitzahl  Ort 

    

Geburtsdatum  Telefon   

    

E-Mail 

2. Verbrauchsstelle (unterbrechbare Verbrauchseinrichtung) 
(nur ausfüllen, wenn abweichend von Adresse des Auftraggebers) 

    
Straße Hausnummer 

    
Postleitzahl Ort 

3. Rechnungsanschrift 
(nur ausfüllen, wenn abweichend von Adresse des Auftraggebers) 

    

Name Vorname 

    

Straße Hausnummer 

    

Postleitzahl Ort 

4. Gewünschtes Stromprodukt  

 Rudi-Therm (Strombezug in der Hochtarifzeit außerhalb der  
 Sperrzeiten und in den Nachtstunden) 

 Rudi-Therm-Komfort (Nachlass bereits enthalten,  
  keine Rabattierung über das RudolstadtCard-System möglich) 

 Rudi-Nachtstrom (Strombezug in den Nachtstunden von  
 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 

 Rudi-Nachtstrom-Komfort (Nachlass bereits enthalten,  
 keine Rabattierung über das RudolstadtCard-System möglich) 

5. Vertragsinhalt und Vertragslaufzeit 

Der Vertrag umfasst Energielieferung einschließlich Netznutzung 
sowie Messung, sog. „kombinierter Vertrag“. Die Messung wird für die 
EVR durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber durchgeführt.  

Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate (Grundlaufzeit). Sie verlängert 
sich jeweils um weitere drei Monate, wenn der Vertrag nicht mit einer 
Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt wird. 

6. Strompreis und Preisanpassung  

Die Preise ergeben sich aus dem beigefügten Preisblatt. 

Preisanpassungen erfolgen gemäß Ziff. 4 der beigefügten Allgemeinen 
Vertragsbedingungen. 

7. Gewünschter Lieferbeginn 
(bitte ankreuzen oder eintragen) 

 Nächstmöglicher Termin oder       
 Datum des Lieferbeginns 

Bitte beachten Sie zum Lieferbeginn Ziffer 3.1. der anliegenden 
Allgemeinen Vertragsbedingungen. 

8. Verwendungszweck 

Für welche Zwecke wird die Stromlieferung überwiegend verwendet? 

  für den Betrieb einer Wärmepumpe 

 für sonstige Anlage:      

9. Stromzähler und Verbrauch 

    

Stromzählernummer 

    

Zählerstand HT (Hochtarif) Zählerstand NT (Niedertarif) 

    

Datum der Ablesung 

    

Voraussichtlicher Jahresstromverbrauch oder Vorjahres-Stromverbrauch in kWh 

10. Bisherige Stromversorgung 

Ich beziehe bisher für die Verbrauchsstelle 

 keinen Strom (Neuanmeldung) 

 Strom von der EVR     
  Kundennummer  

 Strom von: 

     

 Name des bisherigen Stromlieferanten  Kundennummer  

 Ich habe meinen Vertrag beim bisherigen Stromlieferanten  
bereits selbst gekündigt. 

Auftrag für die Lieferung von Strom 
einschließlich Messung: 

 Sonderprodukt Rudi-Therm/Nachtstrom 
(für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen) 
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  Exemplar für Kunde 

Energieversorgung Rudolstadt GmbH   Tel. 03672 444-0 
Oststraße 18  Fax 03672 444-212 
07407 Rudolstadt www.ev-rudolstadt.de 
Amtsgericht Jena - HRB 202422 info@ev-rudolstadt.de 
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Werner Pods Gläubiger-ID: 
Vors. Aufsichtsrat: Dipl.-Ök. Jörg Reichl DE26EVR00000538530 
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11. Abrechnung 

Die Abrechnung des Verbrauchs findet grundsätzlich einmal jährlich 
statt. Die Kosten der jährlichen Abrechnung sind im Grundpreis 
enthalten. Für jede zusätzliche Abrechnung wird eine Kostenpau-
schale von 7,50 € (inkl. Umsatzsteuer, derzeit 19 %) erhoben. 

Bitte geben Sie nachfolgend an, in welchem Turnus Sie Ihre Ab-
rechnung wünschen: 

 Jährlich (pro Jahr: 1 Abrechnung); kostenfrei 

 Halbjährlich (pro Jahr: 2 Abrechnungen);  
kostenpflichtige Zusatzleistung 

 Vierteljährlich (pro Jahr: 4 Abrechnungen);  
kostenpflichtige Zusatzleistung 

 Monatlich (pro Jahr: 12 Abrechnungen, keine Abschläge); 
kostenpflichtige Zusatzleistung 

Bitte beachten Sie, dass ein kürzerer Abrechnungsturnus in 
Monaten mit höherem Verbrauch zu deutlich höheren Abschlä-
gen führt.  
 
Sollte keine Wahl getroffen werden, so erfolgt die jährliche Abrech-
nung. 

12. SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich die Energieversorgung Rudolstadt GmbH 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Energieversor-
gung Rudolstadt GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. 

  
Name des Kontoinhabers 

  
Name Geldinstitut  

DE  
IBAN  BIC 

   

 Datum Unterschrift des Kontoinhabers zwingend erforderlich 

 

 Das bereits erteilte SEPA-Lastschriftmandat darf  
weitergeführt werden. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE26EVR00000538530 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

13. Auftragserteilung 

Ich beauftrage die Energieversorgung Rudolstadt GmbH zu deren 
beigefügten Allgemeinen Vertragsbedingungen und zu den im 
Preisblatt genannten Konditionen die oben genannte Verbrauchs-
stelle mit Strom zu beliefern. Soweit in dieser Vereinbarung nichts 
Abweichendes bestimmt ist, gelten ergänzend die StromGVV sowie 
die Ergänzenden Bedingungen. 

14. Vollmacht 

Gleichzeitig bevollmächtige ich die Energieversorgung Rudolstadt 
GmbH, den für die Verbrauchsstelle eventuell bestehenden Strom-
liefervertrag zu kündigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den diesen Vertrag zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertrags-
schlusses. 

Um Ihr Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Energie-
versorgung Rudolstadt GmbH, Oststraße 18, 07407 Rudolstadt, 
Tel.: 03672 444-0, Fax: 03672 444-212, info@ev-rudolstadt.de, 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Musterwiderrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzah-
lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berech-
net. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen 
von Strom während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Aus-
übung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unter-
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 

 
Ich möchte auch in Zukunft über aktuelle, interessante Angebote 
und günstige Produkte zur Strom- und Erdgaslieferung sowie über 
Produkte im Bereich der Energieberatung bzw. Energieeffizienz von 
der EVR informiert werden. 
Bitte informieren Sie mich per 

□ E-Mail 

□ Telefon. 

Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. 
 
 
Ich bin berechtigt, der Nutzung meiner Daten zum Zwecke der Wer-
bung oder Marktforschung jederzeit gegenüber der EVR zu wider-
sprechen. 

Anlagen: - Preisblatt Rudi-Therm/Nachtstrom 
 - Allgemeine Vertragsbedingungen  
 - StromGVV 
 - Ergänzende Bedingungen 
 - Musterwiderrufsformular 
 - Datenschutzerklärung 
 

 

   

 Datum Unterschrift des Auftraggebers 
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Energieversorgung Rudolstadt GmbH

innerhalb des Vertriebsgebietes der Energieversorgung Rudolstadt GmbH

Rudi-Therm/Nachtstrom

Grundpreis Grundpreis

Hochtarif Hochtarif

(HT) (HT)

ct/kWh €/Jahr ct/kWh €/Jahr

Rudi-Therm 19,96 51,72 23,75 61,55

Rudi-Nachtstrom - 51,72 - 61,55

19,36 50,17 23,04 59,70

- 50,17 - 59,70

Rudi-Therm Komfort** 19,56 50,69 23,28 60,32

Rudi-Nachtstrom-Komfort** - 50,69 - 60,32

*

**

Tarif- und Sperrzeiten Rudi-Therm und Rudi-Therm-Komfort***

Tarifzeiten Rudi-Nachtstrom und Rudi-Nachtstrom-Komfort***

Eine Nachladung außerhalb der Zeiten ist nicht möglich.

*** 

EVR-Kundenzentrum in der Oststraße 18: persönlich oder telefonisch 03672 444-222 

Montag: 07:00 - 16:00 Uhr  Dienstag: 09:00 - 16:00 Uhr Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr  

Donnerstag: 09:00 - 18:00 Uhr Freitag: 07:00 - 12:00 Uhr 01/2018

Die elektrische Installation für die vom Netzbetreiber genehmigten Geräte sind von der übrigen Anlage getrennt und nach DIN VDE fest

anzuschließen sowie getrennt vom übrigen Verbrauch zu erfassen (Drehstrom-Zweitarifzähler). Elektrische Durchlauferhitzer dürfen nicht an Rudi-

Therm-Anlagen angeschlossen werden und müssen durch eine Vorrangschaltung gegenüber der Heizungsanlage verriegelt werden.

Wärmespeicher und Lüftungswärmepumpen bis 1 kW sowie Antriebsaggregate der Lüftungsanlagen werden nicht an die Sperrzeiten gebunden. Der

Abschluss des Sonderabkommens Rudi-Therm/Nachtstrom ist nur nach Prüfung und schriftlicher Zustimmung der EVR möglich, ein allgemeiner

Anspruch besteht nicht.

Niedertarif (NT) Montag - Sonntag 22:00 - 06:00 Uhr

entspricht den derzeit gültigen Sperrzeiten und Tarifzeiten des zuständigen Netzbetreibers 

vorbehaltlich der Änderungen des zuständigen Netzbetreibers

übrige Zeit

10:30 - 12:00 Uhr

17:00 - 19:00 Uhr 17:30 - 19:00 Uhr

Tarifzeiten
Niedertarif (NT)

Montag - Freitag 22:00 - 06:00 Uhr

Montag - Sonntag 22:00 - 06:00 UhrSamstag ab 13:00 Uhr

Sonn- und Feiertage ganztägig

Hochtarif (HT) übrige Zeit

 Die Freigabe der Anlage erfolgt unter Berücksichtigung folgender Sperrzeiten. In dieser Zeit ist der Strombezug zu unterbrechen.

Netzgebiet EnR Energienetze Rudolstadt GmbH TEN Thüringer Energienetze GmbH

Sperrzeiten Montag - Freitag

08:00 - 09:00 Uhr

Montag - Sonntag

08:00 - 09:00 Uhr

11:00 - 13:00 Uhr

Energieträgermix EVR: 7,3 % Kernenergie; 38,3 % Kohle; 10,1 % Erdgas; 0,7 % Sonstige fossile Energieträger; 43,2 % Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG und

0,5 % Sonstige Erneuerbare Energien (435 g/kWh CO2-Emissionen und 0,0002 g/kWh radioaktiver Abfall); Energieträgermix Rudi-Natur: 45,3 % Erneuerbare Energien,

gefördert nach dem EEG; 54,7 % Sonstige Erneuerbare Energien (0 g/kWh CO2-Emissionen und 0 g/kWh radioaktiver Abfall); verbleibender Energieträgermix der EVR: 7,0 %

Kernenergie; 37,0 % Kohle; 9,8 % Erdgas; 0,7 % Sonstige fossile Energieträger; 45,3 % Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG; 0,3 % Sonstige Erneuerbare Energien

(420 g/kWh CO2-Emissionen und 0,0002 g/kWh radioaktiver Abfall); Energieträgermix Deutschland: 14,3 % Kernenergie; 41,8 % Kohle; 9,5 % Erdgas; 2,4 % Sonstige fossile

Energieträger; 28,8 % Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG; 3,2 % Sonstige Erneuerbare Energien (471 g/kWh CO2-Emissionen und 0,0004 g/kWh radioaktiver

Abfall); Die Angaben entsprechen den Anforderungen nach § 42 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) mit Bezug auf das Kalenderjahr 2016.

Rudi-Nachtstrom 

mit 3 % RudolstadtCard*
16,25 19,34

Rudi-Therm/Nachtstrom Komfort**

16,42 19,54

16,42 19,54

Die Preise errechnen sich aus den Preisen für Rudi-Therm/Nachtstrom und der Gutschrift in Höhe von 3 % auf die RudolstadtCard. Hierzu ist das Vorlegen der

Originalrechnung und der RudolstadtCard im Kundenzentrum der EVR bzw. an den öffentlich bekannt gegebenen Aktionstagen erforderlich.

Die Preise errechnen sich aus den Preisen für Rudi-Therm/Nachtstrom abzüglich 2 % Rabatt, welcher automatisch auf der Rechnung abgezogen wird. Die

Rabattierung aus dem RudolstadtCard System ist nicht möglich. 

Alle Bruttopreise beinhalten Umsatzsteuer von derzeit 19 %, Stromsteuer, Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an die Gemeinde), Umlage Erneuerbare Energien-Gesetz,

Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, Umlage § 17f Energiewirtschaftsgesetz und Umlage § 18

Verordnung zu abschaltbare Lasten sowie Netznutzungsentgelte und die Entgelte für Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung.

16,76 19,94

Rudi-Therm/Nachtstrom mit 3 % RudolstadtCard*

Rudi-Therm

mit 3 % RudolstadtCard*
16,25 19,34

(NT) (NT)

ct/kWh ct/kWh

16,76 19,94

netto (ohne Umsatzsteuer) brutto (inkl. Umsatzsteuer)

Arbeitspreis Arbeitspreis

Niedertarif Niedertarif

Preisgarantie bis 31. Dezember 2018

Preisblatt

für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem 

Niederspannungsnetz zu Sonderpreisen Rudi-Therm/Nachtstrom

ab 1. Januar 2013

Das Sonderabkommen Rudi-Therm/Nachtstrom gilt für Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen, Direktheizungsanlagen, Wärmepumpenanlagen,

Anlagen zur Warmwasserbereitung, Anlagen zur kontrollierten Wohnungsbelüftung. 

Oststraße 18, 07407 Rudolstadt 
Telefon:   03672 444-0 
Telefax:   03672 444-212 
E-Mail:     info@ev-rudolstadt.de 
Internet:   http://www.ev-rudolstadt.de 
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Allgemeine Vertragsbedingungen für Stromlieferungen in Niederspannung 
für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen im Vertriebsgebiet der Energieversorgung Rudolstadt GmbH (EVR) 

 
 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Anwendungsbereich dieses Vertrages sind unterbrechbare 
Verbrauchseinrichtungen. 

1.2 Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen sind ortsfeste 
niederspannungsseitig versorgte elektrische Geräte zur 
Raumheizung und Warmwasseraufbereitung, deren Ener-
gieaufnahme über geeignete Schaltvorrichtungen aus-
schließlich durch den zuständigen Netzbetreiber freigegeben 
oder unterbrochen wird. Unterbrechbare Verbrauchseinrich-
tungen im Sinne dieser Definition sind: 

 - Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen 
 - Direktheizungsanlagen 
 - Wärmepumpenanlagen 
 - Anlagen zur Warmwasserbereitung 
 - Anlagen zur kontrollierten Wohnungsbelüftung 

1.3 Die Belieferung einer unterbrechbaren Verbrauchseinrich-
tung setzt voraus, dass ihr Stromverbrauch getrennt vom üb-
rigen Verbrauch der Kundenanlage i. d. R. über einen sepa-
raten Zähler gemessen wird. Weiterhin gelten die techni-
schen Bedingungen (u. a. Sperrzeiten, Tarifzeiten) des je-
weiligen Netzbetreibers. 

2. Voraussetzungen für die Stromlieferung 

2.1 Die Verbrauchsstelle liegt bei Lieferbeginn im Vertriebsgebiet 
der Energieversorgung Rudolstadt GmbH (im Folgenden 
„EVR“ genannt). 

2.2 Der Stromverbrauch beträgt bei Lieferbeginn im Jahr höchs-
tens 100.000 kWh. 

2.3 Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederspannung. 

2.4 Es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer Stromliefervertrag 
mit einem anderen Lieferanten bestehen. 

2.5 Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch ausschließlich an 
die im Vertrag genannte Verbrauchseinrichtung. 

3. Vertrag 

3.1 Der Stromliefervertrag kommt zustande, sobald die EVR 
dem Kunden in einem weiteren Schreiben das Zustande-
kommen bestätigen (Vertragsschluss mit Auftragsbestäti-
gung) und den verbindlichen Lieferbeginn mitteilt. Lieferbe-
ginn ist vorrangig der vom Kunden gewünschte Termin, falls 
dies aus Gründen des Lieferantenwechselprozesses nicht 
möglich sein sollte, der nächstmögliche Termin, in der Regel 
der 1. des auf den Auftragseingang folgenden Monats. Eine 
Belieferung vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist erfolgt 
nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden. 

Die Grundlaufzeit von 12 Monaten beginnt mit dem in der 
Auftragsbestätigung genannten Lieferbeginn 

3.2 Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rech-
nerisch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten vorliegen. 

3.3 Die Kündigung des Vertrages bedarf der Textform. 

3.4 Ein Umzug des Kunden beendet nicht den Liefervertrag 
für die Verbrauchsstelle. Auch im Fall eines Umzuges 
muss der Vertrag gekündigt werden. Die Kündigungsfrist be-
trägt dann – auch während der Grundlaufzeit – zwei Wo-
chen. 

3.5 Die EVR hat das Recht, den Vertrag mit einer Frist von zwei 
Monaten auf das Monatsende zu kündigen, wenn der Jah-
resverbrauch 100.000 kWh übersteigt.  

3.6 Die EVR wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und 
unentgeltlich unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen 
und der vertraglich vereinbarten Fristen durchführen. 

4. Strompreis und Preisanpassung 

4.1 Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem 
Grundpreis zusammen. Er enthält derzeit die Kosten der 
EVR für die Stromerzeugung und –beschaffung sowie die 
Vertriebskosten, die Kosten für den Messstellenbetrieb sowie 
für die Abrechnung, die Netzentgelte und die Belastungen 
nach dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und 
den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG) und dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die Sonderkundenum-
lage nach § 19 Verordnung über die Entgelte für den Zugang 
zu Elektrizitätsversorgungsnetzen (StromNEV), die Offshore-
Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG), die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 Ver-
ordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (Ab-
LaV) sowie die an die Kommunen zu entrichtenden Konzes-
sionsabgaben. 

4.2 Der Strompreis versteht sich einschließlich der Strom- und 
zzgl. der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (Brut-
topreise). Bei Erhöhungen oder Absenkungen dieser Steu-
ersätze durch den Gesetzgeber ändern sich die Bruttopreise 
entsprechend. 

4.3 Wird die Erzeugung, die Beschaffung, die Verteilung oder die 
Belieferung von elektrischer Energie nach Vertragsabschluss 
mit zusätzlichen staatlichen Abgaben oder anderen hoheit-
lich auferlegten Belastungen belegt (z. B. nach der Verord-
nung zu abschaltbaren Lasten, BGBl 2012 I S. 2998), kann 
die EVR ihre hieraus entstehenden Mehrkosten an den Kun-
den weiter berechnen. Dies gilt nicht, wenn die jeweilige ge-
setzliche Regelung einer Weiterberechnung entgegensteht. 
Die Weitergabe ist auf diejenigen Mehrkosten beschränkt, 
die nach der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Ver-
tragsverhältnis mit dem Kunden zugeordnet werden können. 
Entfällt im Zusammenhang mit der Belegung zusätzlicher 
staatlicher Abgaben oder hoheitlich auferlegter Belastungen 
eine andere staatliche Abgabe oder hoheitlich auferlegte Be-
lastung, ist dieser Entfall den neu entstandenen Mehrkosten 
gem. Satz 1 gegenzurechnen. 

4.4 Zur Bewahrung des Gleichgewichts von Stromlieferung und 
Strompreis wird die EVR den vom Kunden zu zahlenden 
Strompreis der Entwicklung der unter 4.1 aufgeführten 
Preisbestandteile und nach 4.3 ggf. zusätzlich vom Gesetz-
geber eingeführten Preisbestanteile nach billigem Ermessen 
anpassen. Bei Kostensteigerungen ist die EVR hiernach be-
rechtigt, den Strompreis entsprechend zu erhöhen, wobei 
Kostensenkungen bei anderen Preisbestandteilen gegenzu-
rechnen sind. Kostensenkungen verpflichten die EVR, den 
Strompreis entsprechend zu ermäßigen, soweit diese Kos-
tensenkungen nicht durch Kostensteigerungen bei anderen 
der preisbildenden Faktoren gem. 4.1 und ggf. 4.3 dieses 
Vertrages ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Die 
EVR wird bei Ausübung ihres billigen Ermessens die jeweili-
gen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kos-
tensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren 
Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostenerhöhungen, 
also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang 
preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 

4.5 Änderungen des Strompreises sind nur zum Monatsersten 
möglich. Die EVR wird dem Kunden die Änderungen spätes-
tens 6 Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Text-
form mitteilen. In der Preisänderungsmitteilung ist der Kunde 
darauf hinzuweisen, welche konkreten Veränderungen bei 
Preisbestandteilen für die Preisänderung maßgeblich sind. 
Preisänderungen sind für den Kunden zudem unter der In-
ternetadresse der EVR www.ev-rudolstadt.de einsehbar und 
werden in den Geschäftsstellen der EVR ausgelegt. 
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4.6 Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderung in Textform gegenüber 
der EVR zu kündigen. Auf dieses Recht wird der Kunde von 
der EVR in der Preisänderungsmitteilung gesondert hinge-
wiesen. Im Fall der Kündigung wird die Preisänderung ge-
genüber dem Kunden nicht wirksam. Weitergehende Rechte 
des Kunden, z. B. aus § 315 BGB, bleiben unberührt. 

4.7 Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind im Kun-
denzentrum, Oststraße 18, 07407 Rudolstadt, erhältlich und 
können auch im Internet unter www.ev-rudolstadt.de abgeru-
fen werden. Informationen zu Wartungsdiensten und -
entgelten sind beim zuständigen Netzbetreiber erhältlich. 

5. Haftung 

5.1 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten kön-
nen, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbe-
triebs einschließlich des Netzanschlusses und einschließlich 
des Messstellenbetriebs handelt, Ansprüche wegen Versor-
gungsstörungen gegen den Netzbetreiber bzw. Messstellen-
betreiber geltend gemacht werden. Nähere Angaben zum 
Netzbetreiber und zum Messstellenbetreiber erhält der Kun-
de mit der Auftragsbestätigung. 

5.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten ist, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs 
einschließlich des Netzanschlusses und einschließlich des 
Messstellenbetriebs handelt, die EVR von der Leistungs-
pflicht befreit. Dies gilt auch, wenn die EVR an der Stromlie-
ferung aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, 
deren Beseitigung der EVR nicht möglich ist oder wirtschaft-
lich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Das gilt 
nicht, wenn die Unterbrechung auf unberechtigten Maßnah-
men der EVR beruht, beispielsweise bei unberechtigter Un-
terbrechung der Stromversorgung. 

5.3 Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden haftet die EVR 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch ihrer Erfüllungs-
gehilfen, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche 
gilt bei fahrlässig verursachten Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig 
verursachten Sach- und Vermögensschäden haftet die EVR 
und ihre Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt 
auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragsty-
pischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde ver-
trauen darf. 

5.4 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

6. Zahlungsweise 

Die Zahlung kann alternativ durch Teilnahme am Lastschrift-
verfahren (SEPA-Lastschriftmandat) oder durch Überwei-
sung erfolgen. 

7. Bonität 

Zum Zwecke der Bonitätsprüfung ist die EVR berechtigt, Bo-
nitätsauskünfte über den Kunden durch einen entsprechen-
den Dienstleistungsanbieter einzuholen. Zu diesem Zweck 
kann die EVR den Namen und die Anschrift des Kunden an 
den Dienstleister übermitteln. Auf Grundlage einer anfängli-
chen Bonitätsprüfung kann die EVR bei unzureichender Bo-
nität das Angebot des Kunden auf Abschluss des Produktes 
ablehnen. 

8. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden von der EVR nach Maß-
gabe der beigefügten Datenschutzerklärung automatisiert 
gespeichert, verarbeitet und gegebenenfalls übermittelt. 

 

 

9. Messstellenbetrieb nach Messstellenbetriebsgesetz 
(MsbG) 

9.1 Die EVR übernimmt mit diesem Vertrag die Abwicklung mit 
dem Messstellenbetreiber, sodass kein weiterer Messstel-
lenvertrag durch den Kunden abgeschlossen werden muss. 
Die Regelungen des Messstellenbetriebsgesetzes finden 
Anwendung.  

9.2 Der Messstellenbetrieb wird vom Messstellenbetreiber 
durchgeführt und umfasst die in § 3 Abs. 2 Messstellenbe-
triebsgesetz genannten Aufgaben, insbesondere den Ein-
bau, Betrieb und die Wartung der Messstelle sowie eine 
mess- und eichrechtskonforme Messung und die Messwert-
aufbereitung.  

9.3 Für den Fall des Einbaus einer modernen Messeinrichtung 
oder eines intelligenten Messsystems durch den Messstel-
lenbetreiber während der Vertragslaufzeit umfasst der Mess-
stellenbetrieb die gesetzlichen Standardleistungen des 
Messstellenbetreibers für moderne Messeinrichtungen und 
intelligente Messsysteme gemäß § 35 Abs. 1 Messstellenbe-
triebsgesetz. Mögliche Zusatzleistungen des Messstellenbe-
treibers über die gesetzlichen Standardleistungen hinaus 
sind nicht enthalten. Der Vertrag im Übrigen bleibt in diesem 
Fall unberührt. 

10. Beschwerdeverfahren, Verbraucherschlichtungsstelle 

10.1 Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Bean-
standungen insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur 
Qualität von Leistungen der EVR, die den Anschluss an das 
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die 
Messung der Energie betreffen, an den Kundenservice der 
Energieversorgung Rudolstadt GmbH, Oststraße 18, 07407 
Rudolstadt, Tel.: 03672 444-0, E-Mail: info@ev-rudolstadt.de 
zu wenden. 

10.2 Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, werden 
seine Beanstandungen (Verbraucherbeschwerden) innerhalb 
einer Frist von 4 Wochen ab Zugang der Verbraucherbe-
schwerde bei der EVR beantwortet. Wird der Verbraucher-
beschwerde nicht abgeholfen, wird die EVR die Gründe 
schriftlich oder elektronisch unter Hinweis auf das Schlich-
tungsverfahren nach § 111  b EnWG darlegen. 

10.3 Im Falle einer Verbraucherbeschwerde kann zur Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen der EVR und dem Kunden über 
den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit 
Energie sowie die Messung der Energie die Schlichtungs-
stelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,  
Tel.: 030 2757240-0, info@schlichtungsstelle-energie.de, 
www.schlichtungsstelle-energie.de angerufen werden. Der 
Antrag dieses Kunden auf Einleitung des Schlichtungsver-
fahrens gem. § 111 b EnWG ist erst zulässig, wenn die EVR 
der Verbraucherbeschwerde nicht nach Ziffer 7.2 abgeholfen 
hat. Mit Einreichung der Verbraucherbeschwerde bei der 
Schlichtungsstelle wird die Verjährung gehemmt. Das Recht 
der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Ver-
fahren nach diesem Gesetz zu beantragen, bleibt unberührt. 
Die EVR ist verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teil-
zunehmen. 

10.4 Darüber hinaus kann sich der Kunde im Falle einer Verbrau-
cherbeschwerde an den Verbraucherservice der Bundes-
netzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas (Bundes-
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Postfach 8001, 
53105 Bonn, Tel.: 030 22480-500, E-Mail: verbraucher-
service-energie@bnetza.de) wenden. 

11. Sonstiges 

11.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag 
im Übrigen davon unberührt.  

11.2 Dieser Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Vertrags-
bedingungen berücksichtigt die Anforderungen des § 41 Abs. 
1 S. 2 EnWG sowie die Informationspflichten gem. § 312d 
BGB in Verbindung mit Art. 246a § 1 EGBGB. 
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Stromgrundversorgungsverordnung 
vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391), 
die zuletzt durch Artikel 1 der  
Verordnung vom 22. Oktober 2014  
(BGBl. I S. 1631) geändert worden ist 
 
 
 
 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Grundversorgung von Haushaltskunden 
und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung – 
StromGVV)  
 
 
 
 
Nachstehende Verordnung bildet 
die Grundlage Ihres Vertrages mit der 
Energieversorgung Rudolstadt GmbH 
über die Versorgung mit Strom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 36  
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Elektrizität zu beliefern haben. 
Die Bestimmungen dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen 
Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die 
Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. 
Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 
beendet worden sind. 
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzver-
sorgung der Letztverbraucher. 
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das 
nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit 
Elektrizität durchführt. 

§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise 
zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich 
in Textform zu bestätigen.  
(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Elektrizität aus dem Elektrizi-
tätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger 
die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme 
von Elektrizität unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die 
Belieferung des Kunden durch ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein 
anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen begrün-
det hat. 
(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle für einen Ver-
tragsschluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch: 
1.  Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder Familienname und 
Vorname sowie Adresse und Kundennummer), 
2.  Angaben über die Anlagenadresse und die Bezeichnung des Zählers oder den Aufstellungsort 
des Zählers, 
3.  Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse), 
4.  Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt wird 
(Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und 
5.  Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, 
wobei folgende Belastungen, soweit sie Kalkulationsbestandteil der geltenden Allgemeinen Preise 
sind, gesondert auszuweisen sind: 
a)  die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 2000 I 
S. 147), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2436, 2725) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
b)  die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenver-
ordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verord-
nung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert worden ist, 
c)  jeweils gesondert die Umlagen und Aufschläge nach § 60 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes, § 9 Absatz 7 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzent-
geltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes und § 18 der Verordnung zu 
abschaltbaren Lasten vom 28. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2998), 
d)  jeweils gesondert die Netzentgelte und die Entgelte der Betreiber von Energieversorgungsnet-
zen für den Messstellenbetrieb und die Messung. 

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde 
verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. Zusätzlich zu den Angaben 
nach Satz 1 Nummer 5 hat der Grundversorger den auf die Grundversorgung entfallenden 
Kostenanteil anzugeben, der sich rechnerisch nach Abzug der Umsatzsteuer und der Belastungen 
nach Satz 1 Nummer 5 von dem Allgemeinen Preis ergibt, und diesen Kostenanteil getrennt zu 
benennen. Der Grundversorger hat die jeweiligen Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 sowie die 
Angaben nach Satz 3 in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise 
nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu veröffentli-
chen. Auf die Veröffentlichung der jeweiligen Höhe der in Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c genann-
ten Belastungen auf einer Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber hat der 
Grundversorger ergänzend hinzuweisen.  
Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf 
1.  die Allgemeinen Bedingungen und auf diese ergänzende Bedingungen, 
2.  die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den Netzbetrei-
ber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen und  
3.  das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes eine 
Schlichtungsstelle anzurufen und die Anschrift der zuständigen Schlichtungsstelle sowie auf den 
Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas und dessen 
Anschrift. Die Hinweise nach Satz 6 Nummer 3 hat der Grundversorger auch auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen. 
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss und in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen 
den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt 
entsprechend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt 
zu geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig gemacht werden, 
dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden. 

 

§ 3 Ersatzversorgung 

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 
19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundver-
sorger den Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den anteili-
gen Verbrauch in Rechnung stellen darf.  
(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des 
Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls 
mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Elektrizi-
tätsbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 
ist hinzuweisen. 

Teil 2 Versorgung 

§ 4 Bedarfsdeckung 

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungs-
gebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Grundversorgers zu decken. 
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 
Kilowatt elektrischer Leistung und aus Erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die 
ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen der Grundversorgung 
dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen 
nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben werden. 

§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen 

(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das Vertragsverhältnis 
maßgebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen Elektrizitätsver-
sorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde Strom ent-
nimmt, angeschlossen ist. 
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden jeweils zum 
Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor 
der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtig-
ten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden 
zu versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat er den 
Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung sowie den Hinweis auf die Rechte des 
Kunden nach Absatz 3 und die Angaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und Satz 3 in über-
sichtlicher Form anzugeben. 
(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingungen hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingun-
gen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages 
mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden 
Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich gesetzter oder regulierter 
Belastungen 

(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5, die in die Kalkulation des 
Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei 
die Änderung in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen 
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a bis c, ist der Grundversorger abweichend von Satz 
1 verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und dabei den gesunkenen 
Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Die Verpflichtung zur Neuermittlung nach 
Satz 2 entsteht in dem Zeitraum vom 15. Oktober bis 31. Dezember eines Jahres erst, wenn alle von 
Satz 1 erfassten Belastungen für das Folgejahr feststehen. 
(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die Rechte und Verpflichtungen in 
Bezug auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundversorgers nach § 5 
Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben unberührt. 

§ 6 Umfang der Grundversorgung 
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der 
Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm mögli-
chen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung 
der Kunde nach der Niederspannungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allge-
meinen Preisen und Bedingungen Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Die Elektrizität wird im 
Rahmen der Grundversorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert. 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des Grundversorgungsvertrages im 
vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Elektrizität zur Verfügung 
zu stellen. Dies gilt nicht, 
1.  soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschränkungen vorse-
hen, 
2.  soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 
der Niederspannungsanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungsan-
schlussverordnung unterbrochen hat oder 
3.  soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemä-
ßen Lieferung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm 
nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, der 
Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht 
berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflich-



tet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch 
den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchsgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemes-
sungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Grundver-
sorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 

Teil 3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 

§ 8 Messeinrichtungen 
(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen nach § 21b 
des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt. 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung 
der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im 
Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der 
Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der 
Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Grundversorger zur Last, 
falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden. 

§ 9 Zutrittsrecht 

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauf-
tragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu 
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher 
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an 
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 

Fußnote 
§ 9 Satz 2 Kursivdruck: Anstelle dem Wort "an oder im jeweiligen Haus" muss es richtig "am 
oder im jeweiligen Haus" lauten 

§ 10 Vertragsstrafe 

(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger 
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, 
längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt 
verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden 
Allgemeinen Preis zu berechnen.  
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. 
Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzu-
stellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für einen 
geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

Teil 4 Abrechnung der Energielieferung 

§ 11 Ablesung 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwen-
den, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung 
durchführenden Dritten erhalten hat. 
(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese 
vom Kunden abgelesen werden, wenn dies 
1.  zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1, 
2.  anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3.  bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung der Ablesung 
erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht 
zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine 
eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen. 
(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die Räume des 
Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den Verbrauch 
auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch 
vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 
schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet 
vornimmt. 
 
§ 12 Abrechnung 
(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Absatz 3 des Energiewirtschaftsge-
setzes abgerechnet. 
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so 
wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des 
Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze. 

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale 
zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren 
als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen. 

§ 13 Abschlagszahlungen 
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger für die nach 
der letzten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist 
anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abge-
rechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die 
Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berück-
sichtigen. 
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst 
werden. 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsfor-
derung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte 
Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

§ 14 Vorauszahlungen 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungszeitraums 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher 
Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Voraus-
zahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeit-
raums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt 
sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlags-
zahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- 
oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten. 

§ 15 Sicherheitsleistung 
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der 
Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verzinst. 
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grund-
versorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursver-
luste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt 
werden kann. 

§ 16 Rechnungen und Abschläge 

(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Die für die 
Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher 
Form auszuweisen. 
(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei mögliche Zah-
lungsweisen anzugeben. 

§ 17 Zahlung, Verzug 

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen 
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2.  sofern 
a)  der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so 
hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 
b)  der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung 
nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. § 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen 
Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. 
(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 18 Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen 
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung 
vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die 
Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so 
ermittelt der Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus 

dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfol-
genden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsäch-
lichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer 
nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte 
und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeit-
raum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

Teil 5 Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses 

§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung durch den 
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von 
elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu 
verhindern. 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflich-
tung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach 
Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der 
Niederspannungsanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflich-
tungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der 
Grundversorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
steht. Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine Unterbrechung unter den in den 
Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug 
etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der 
Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen 
außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. 
Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen 
Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 
entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren. 
(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus 
anzukündigen. 
(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald 
die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis 
geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 

§ 20 Kündigung 

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Eine 
Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung des Kunden 
unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen. 
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, 
insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 

§ 21 Fristlose Kündigung 

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu 
kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. 
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündi-
gung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

Teil 6 Schlussbestimmungen 

§ 22 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort 
der Elektrizitätsabnahme durch den Kunden. 

§ 23 Übergangsregelung 

(1) Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekanntgabe und Veröffentli-
chung auf seiner Internetseite über die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 
des Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe nach 
Satz 1 mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag. 
(2) Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 werden bis zum 1. Juli 2007 Änderungen der Allgemeinen 
Preise und der ergänzenden Bedingungen am Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe wirksam, 
soweit es sich um Änderungen handelt, die nach § 12 Abs. 1 der Bundestarifordnung Elektrizität 
genehmigt worden sind. 



 
 
 

 
 
 
 

 
Strom 
 
 
 
Ergänzende Bedingungen 
der Energieversorgung Rudolstadt GmbH 

 

zu der Stromgrundversorgungsverordnung –
StromGVV 
 
 

Gültig ab: 1. April 2015 
 

Auf Grundlage der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von Haus-
haltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizi-
tät aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV) 
gelten für die Energieversorgung Rudolstadt GmbH 
(EVR) nachfolgende Ergänzende Bedingungen: 

 

1. Ablesung (zu § 11 StromGVV) 

Vom Kunden selbst abgelesene Zählerdaten 
kommen dann zur Abrechnung, wenn zwischen 
Ablesetermin und Übermittlung der abgelese-
nen Daten nicht mehr als vier Wochen liegen. 

2. Abrechnung (zu § 12 StromGVV) 

2.1 Die Abrechnung des Stromverbrauchs findet 
grundsätzlich einmal jährlich kostenfrei statt.  
Die EVR erhebt monatliche Abschlagszahlun-
gen. 

2.2 Abweichend von Ziff. 2.1 bietet die EVR an, den 
Stromverbrauch monatlich, vierteljährlich oder 
halbjährlich (unterjährige Abrechnung) kosten-
pflichtig nach Maßgabe der Ziffern 2.3. bis 2.4 
abzurechnen. 

2.3 Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur 
mit Beginn eines Kalendermonats aufgenom-
men werden. 

2.4 Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrech-
nung ist der EVR vom Kunden möglichst in 
Textform spätestens einen Monat vor dem ge-
wünschten Anfangsdatum mitzuteilen. 

3. Zahlungsweise (zu § 16 StromGVV) 

Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlun-
gen wahlweise auf folgende Weisen zu leisten:  

3.1 SEPA-Lastschriftverfahren 
Durch dieses bequeme Verfahren ist bei ausrei-
chender Kontodeckung garantiert, dass alle 
Zahlungen pünktlich zu den Fälligkeitsterminen 
erfolgen. Die Erteilung eines SEPA-
Basislastschriftmandats an die EVR unter ent-
sprechender Anweisung an das Kreditinstitut, 
die gezogenen Lastschriften einzuziehen, 
erfolgt ausschließlich schriftlich und kann jeder-
zeit widerrufen werden. 

3.2 Überweisung 
Überweisungen müssen auf das von der EVR 
mitgeteilte Konto unter Angabe der 7-stelligen 
Kundennummer ohne Punkte oder Leerzeichen 
erfolgen. Außerdem haben der Rechnungs-  
oder Abschlagsbetrag mit der aktuellen Rech-
nung übereinzustimmen. Die Überweisung ist 
rechtzeitig erfolgt, wenn der Zahlbetrag auf dem 
Konto am Fälligkeitstermin gutgeschrieben ist. 

4. Zahlungsverzug (zu § 17 StromGVV) 

4.1 Mahnentgelt 
Bei Zahlungsverzug des Kunden wird für jede 
Mahnung berechnet: 

Mahnentgelt 5,00 € 
 
Sämtliche von Dritten in Rechnung gestellten 
Beträge, die das Mahnverfahren betreffen, wer-
den gemäß Aufwand weiterverrechnet. 
 

4.2 Nachinkasso 
Jeder Nachinkassogang wird nach Aufwand be-
rechnet. 

5. Kosten für Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Versorgung (zu § 19 StromGVV) 

Für die Unterbrechung und für die Wiederher-
stellung der Versorgung werden dem Kunden in 
Rechnung gestellt: 

a) die vom Netzbetreiber berechneten Kosten, 

b) 15,00 € Aufwandspauschale für die Unter-
brechung, 

c) 15,00 € (netto) Aufwandspauschale für die 
Wiederherstellung (17,85 € brutto). 

Die Kosten der Wiederherstellung der Versor-
gung kann die EVR im Voraus verlangen. 
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6. Kündigung (zu § 20 StromGVV) 

Eine Kündigung des Kunden bedarf der Text-
form (Brief, Fax, E-Mail) und soll neben der voll-
ständigen Kundenanschrift zusätzlich folgende 
Angaben enthalten: 
- Kundennummer 
- ggf. neue Rechnungsanschrift 
- Zählernummer 
- ggf. Name und Adresse des Eigentümers/ 

Vermieters der bisherigen Verbrauchsstelle. 

7. Umsatzsteuer 

Alle genannten Bruttobeträge enthalten die ge-
setzliche Umsatzsteuer (seit 1. Januar 2007 
19 %). Soweit ein Betrag nicht als Bruttobetrag 
ausgewiesen ist, besteht keine Umsatzsteuer-
pflicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energieversorgung Rudolstadt GmbH 
Oststraße 18, 07407 Rudolstadt 
Telefon: 03672 444-0 
Telefax: 03672 444-212 
Internet: www.ev-rudolstadt.de 

Energieversorgung Rudolstadt GmbH

Oststraße 18, 07407 Rudolstadt

Telefon: 03672 444-0

Telefax: 03672 444-212

Internet: www.ev-rudolstadt.de



 
 

Muster Widerrufsformular 
 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück: 

 
 
- An Energieversorgung Rudolstadt GmbH, Oststraße 18, 07407 Rudolstadt, 

Fax: 03672 444-212, info@ev-rudolstadt.de:  
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung(*). 
 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
- Name des/der Verbraucher(s) 
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
- Datum 
 
- Unterschriftszeile 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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Stand: 05/2018 

Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst folgen-
de Kategorien personenbezogener Daten: Stammdaten (z.B. Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse), Vertragsdaten 

(z.B. Kundennummer, Zählernummer), Abrechnungsdaten und Bankdaten sowie vergleichbare Daten.  

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Energieversorgung Rudolstadt GmbH, Oststraße 18 
in 07407 Rudolstadt. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter Energieversorgung Rudolstadt GmbH, Datenschutz-
beauftragter, Oststraße 18, 07407 Rudolstadt, datenschutz@ev-rudolstadt.de. 

2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 2.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung und -abwicklung (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO) 

Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchführung und Abrechnung Ihres Vertrages erforderlich. 

Grundlage der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Energieliefervertrages im Rahmen von 
Sonderkundenverträgen ist die Verarbeitung von Wahrscheinlichkeitswerten für das zukünftige Zahlungsverhalten (sog. Bonitäts-
Scoring). In die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte fließen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden ein. 

2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a DSGVO) 

Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke eingeholt haben, 
ist die Verarbeitung auf dieser Basis rechtmäßig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Das gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns vor der Geltung der DSGVO am 25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der 
Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO) 

Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung berechtigter Interessen von uns und Dritten. 

Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um 

 Ihnen Produktinformationen über Energie-, Wasser- und Wärmeprodukte (z.B. Energieerzeugung, -belieferung, Energie-
effizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe Leistungen und Services) zukommen zu lassen 

 Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Produkten durchzuführen, um Ihnen eine kundenindi-
viduelle Ansprache mit maßgeschneiderten Angeboten und Produkten anbieten zu können 

 Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und Meinungsforschungsinstituten durchführen zu las-
sen. Dadurch verschaffen wir uns einen Überblick über Transparenz und Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen 
und Kommunikation und können diese im Sinne unserer Kunden ausrichten bzw. gestalten 

 in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. Schufa, Creditreform) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zah-
lungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG 

 rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten  

 Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z.B. Stromdiebstahl) 

 Adressermittlung durchzuführen (z.B. bei Umzügen) 

 Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden 

 die IT-Sicherheit, Maßnahmen der Gebäude- und Anlagensicherheit (z.B. Zutrittskontrollen), Videoüberwachung zur 
Wahrung des Hausrechts gewährleisten zu können 

 die Verarbeitung der Daten zur Wahrung berechtigter Interessen Dritter (z.B.  Zählerablesung) gewährleisten zu können  

 im Sinne von Werbemaßnahmen (z. B. KundenWerbenKunden) tätig werden zu können 
 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

2.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse   
(Art. 6 Abs. 1 e DSGVO) 

Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Messstellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Han-
delsgesetzbuch), die eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen.  

3. Kategorien von Empfängern / Weitergabe personenbezogener Daten / Drittland  

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der oben genannten 
Zwecke brauchen (s. 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Das gilt auch für von uns 
eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies 
für die vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.  

Empfänger personenbezogener Daten können z.B. sein: Druckdienstleister, Callcenter, Analysespezialisten, Auskunfteien, Mess-
stellen- und Netzbetreiber, Versanddienstleister sowie Inkassodienstleister.  
 
Wir arbeiten auch mit Dienstleistern (z.B. beim Contracting) zusammen, die nicht im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung für 
uns tätig werden, z.B. ausgewählte Fachbetriebe und Handwerker. Die Weitergabe der Daten ist zur effizienten Erfüllung unseres 
Vertrages mit Ihnen bzw. zur Erfüllung unserer Vertragspflichten erforderlich. 

Datenübermittlung an die CRIF Bürgel GmbH: 
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Zum Zwecke der Kreditprüfung wird uns die CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstr. 2, 81373 München, die in ihrer Datenbank zu Ihrer 
Person gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
ermittelt werden, zur Verfügung stellen, sofern wir unserer berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben. 

Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertagsverhältnisses erheben oder 
verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. 

Datenübermittlung an die SCHUFA: 

Wir übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durch-
führung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches 
Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Übermittlungen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von 
uns oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetz-
licher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).  

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Ver-
tragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Ange-
messenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt 
nach Art. 14 DSGVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

Drittland-Übermittlung 

Eine Datenübermittlung, insbesondere im Wege von Administrationszugriffen an Stellen bzw. Staaten außerhalb der Europäi-
schen Union (Drittland-Übermittlung) ist auf der Grundlage der genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen möglich. Ein Datenzu-
griff erfolgt in diesen Fällen ebenfalls nur, wenn entweder für das jeweilige Land ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission 
existiert, wir mit den Dienstleistern die von der EU-Kommission für diese Fälle vorgesehenen Standardvertragsklauseln vereinbart 
haben oder das jeweilige Unternehmen eigene interne verbindliche Datenschutzvorschriften aufgestellt hat, welche von den Da-
tenschutzaufsichtsbehörden anerkannt worden sind (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).  

4. Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (s. 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten). Ihre Daten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mittei-
len, verarbeitet. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, sämtliche ge-
genseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtferti-
gungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Handels-
gesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre nach Vertragsende, Ihre personenbezogenen Daten löschen. 

5. Betroffenenrechte / Ihre Rechte 

Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an unser Unternehmen Energieversorgung Rudolstadt 
GmbH, Datenschutzbeauftragter, Oststraße 18, 07407 Rudolstadt, datenschutz@ev-rudolstadt.de wenden. Das umfasst das 
Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17. DSGVO, das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit 
aus Art. 35 DSGVO. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 

5.1 Widerspruchsrecht  

Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigter Interessen (siehe 2.3 Datenverarbeitung aus berechtig-
tem Interesse) vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen 
diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwe-
cken einzulegen. 

5.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung). 

6. Bereitstellung personenbezogener Daten 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten (s. Kategorien personenbezogener 
Daten) bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir den 
Vertrag nicht abschließen. 

7. Automatisierte Entscheidungsfindung 

Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
statt.  

8. Datenquellen 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Wir 
verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen,  z.B. aus Schuldnerverzeichnissen, 
Grundbüchern, Handels- und Vereinsregistern, der Presse und dem Internet zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen 
wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z.B. Aus-
kunfteien, erhalten. 

9. Änderungsklausel 

Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit anpas-
sen. Wir werden Sie über Änderungen informieren. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
mailto:datenschutz@ev-rudolstadt.de
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